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Sperrfrist Dienstag, 22. Dezember 2009, 10 Uhr

Medienmitteilung vom 22.12.2009

Der SVEB präsentiert Entwurf für Weiterbildungsgesetz
Der Schweizerische Verband für Weiterbildung (SVEB) präsentiert einen breit abgestützten Expertenentwurf für ein neues Weiterbildungsgesetz des Bundes. Das Rahmengesetz soll Transparenz und Qualität in den Wirrwarr der Weiterbildungsangebote bringen.

Seit 2006 besteht ein Verfassungsauftrag für ein Weiterbildungsgesetz. Doch bisher hat der Bundesrat keinen Entwurf vorgelegt. Der am Dienstag präsentierte Gesetzesvorschlag des SVEB leistet konzeptionelle Vorarbeit für das Parlament und die Verwaltung. Verfasst wurde der Expertenentwurf vom ehemaligen stellvertretenden Direktor des Bundesamtes für Kultur (BAK), dem Berner Fürsprecher Christoph Reichenau. Er konsultierte zuvor zahlreiche Amtsstellen, die Kantone, Wirtschaftsverbände und grosse Institutionen der Weiterbildung. Der SVEB, Herausgeber des Expertenvorschlags, ist die Dachorganisation von 250 Institutionen und Organisationen der Weiterbildung sowie weiterer 260 Einzelmitglieder.

Transparenz und Qualität
Der Gesetzesentwurf formuliert ein schlankes Rahmengesetz über die Weiterbildung mit nur 30 Artikeln. Es trägt dem Umstand Rechnung, dass in der Schweiz bereits hunderte von privaten, halböffentlichen und verbandlichen Bildungsinstitutionen mit rund 5,3 Milliarden Franken Jahresumsatz rund 100'000 Weiterbildungsangebote anbieten und der Staat nur subsidiäre Funktionen zu übernehmen hat.  Hauptproblem ist die fehlende Übersicht über die Bildungsangebote, deren Qualität und den Wert der Abschlüsse. Kursbesuchende und Arbeitgeber wissen oft nicht, was hinter den Diplomen und Abschlüssen steckt. Das Weiterbildungsgesetz soll Transparenz und Qualität in den Wirrwarr der Weiterbildungsangebote bringen.

Subsidiaritätsprinzip
Der Entwurf für ein Weiterbildungsgesetz stellt nicht primär eine Subventionsgesetzgebung dar. Er verfolgt vielmehr das Subsidiaritätsprinzip, dass Bund und Kantone nur unterstützend eingreifen, wo es im Markt Leitplanken braucht. So etwa in der Anerkennung und Transparenz von Abschlüssen, in der Qualitätssicherung und bei der Validierung von Bildungsleistungen. Der Gesetzesentwurf benennt restriktiv Bereiche, in denen die staatliche Unterstützung im öffentlichen Interesse liegt. Zusammen mit dem Weiterbildungsgesetz soll auch das Berufsbildungsgesetz BBG ergänzt werden, um die berufsorientierte Weiterbildung zu verbessern.

Der Expertenentwurf Reichenau ist eine konzeptionelle Vorarbeit und Diskussionshilfe zuhanden von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. Der SVEB übergibt den Gesetzesentwurf an den Bundesrat, die Kantone, die Bundesstellen und an die beiden Kommissionen für Wissenschaft, Bildung und Kultur WBK des Nationalrats und des Ständerats. Die nationalrätliche WBK, die eine Parlamentarische Kommissionsinitiative für ein eigenes Weiterbildungsgesetz beschlossen hatte, wird bereits am 14. Januar 2010 über das weitere Vorgehen beraten. www.alice.ch
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Kasten:

Der Expertenentwurf Reichenau
· Der Entwurf enthält Grundsätze für die Anerkennung und Transparenz von Abschlüssen. Dabei erhält der Bund die Kompetenz, die Kompetenzen zur Zertifizierung eidgenössisch anerkannter Abschlüssen an bestimmte Trägerschaften (z.B. an Dachverbände, bisherige Anbietergruppen, Hochschulverbände) zu übertragen.

· Der Bund soll durch Definition von Standards die Qualitätssicherung und Qualitätsprüfung sicherstellen, wobei er auch hier die Aufgabe an Zertifizierungsstellen übertragen kann.

· Der Bund soll bisherige Bildungsleistungen und Fähigkeiten validieren können, damit sie bei weiteren Bildungsaktivitäten angerechnet werden können (Validation des Acquis).

· Die zahlreichen Weiterbildungsaktivitäten in Spezialgesetzen (rund 60 spezialgesetzliche Regelungen) sollen nicht ins Weiterbildungsgesetz eingebaut werden, dieses soll aber bezüglich Zertifizierung und Qualitätssicherung koordinierend wirken.

· Der Gesetzesentwurf benennt restriktiv die Bereiche, in denen die staatliche Unterstützung im öffentlichen Interesse liegt oder durch öffentliche Pflichten vorgeschrieben ist, so unter anderem bei der Vermittlung von Lesen und Schreiben, bei der Integration von Ausländern, bei der Erfüllung spezieller Aufgaben für die Gemeinschaft.

· Der SVEB fordert mit dem Entwurf, dass gleichzeitig auch das Berufsbildungsgesetz BBG ergänzt wird, um die berufsorientierte Weiterbildung und die höhere Berufsbildung zu verbessern und durch den Bund zu unterstützen. Entsprechende Ergänzungen sind ebenfalls formuliert worden.

Informationen:

Wie ein Weiterbildungsgesetz des Bundes aussehen könnte“. Experten​entwurf Christoph Reichenau, präsentiert vom Schweizerischen Verband für Weiterbildung, Zürich, Dezember 2009.

Beim SVEB als pdf (D/F) erhältlich: http://www.alice.ch/weiterbildungsgesetz
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Ansprechpartner:

Rudolf Strahm, Präsident SVEB, 031 301 83 94, 079 689 51 01, rudolf.strahm@bluewin.ch
Dr. André Schläfli, Direktor SVEB, 044 311 64 55, 079 405 45 90, andre.schlaefli@alice.ch
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